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'Lohngleichheit' als Begriff genügt nicht

Unser Vorstandsmitglied Man'e-TTzeres Zürcher nimmt den Schlussbericht der
Arbeitsgruppe 'Lohngleichheit' des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements kritisch
unter die Lupe.

Die vom Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartement eingesetzte
Arbeitsgruppe 'Lohngleichheit' hat im
Oktober 1988 ihren Schlussbericht
vorgelegt, der nun in die Vernehmlas-
sung gegangen ist. Der 212 A4-Seiten
umfassende Bericht basiert auch auf
vier Forschungsaufträgen, die von der
Arbeitsgruppe in Auftrag gegeben
wurden: 'Lohndiskriminierung in der
Schweiz' (Prof. Dr. Peter Kugler), 'Ar-
beitspsychologische Untersuchungen'
(Prof. Dr. Eberhard Ulich), 'Durchset-
zung des Lohngleichheitsgrundsatzes'
(Dr. Katharina Ley) und 'Gestaltung
des rechtlichen Instrumentariums'
(Prof. Wolf Linder). Man hat sich also
redlich Mühe gegeben, die Probleme
umfassend auszuleuchten. Die vorge-
schlagenen Massnahmen zeigen auch,
dass erkannt wurde, dass es nicht ge-
nügt, Massnahmen zur gerichtlichen
Durchsetzung des individuellen Lohn-
gleichheitsanspruches zu treffen. Vor-
geschlagen werden deshalb auch Mass-
nahmen zur Verbesserung der Stellung
der Frau auf dem Arbeitsmarkt (z.B.
bei Submissionen und Subventionen
der öffentlichen Hand) und Massnah-
men in anderen Rechtsgebieten, z.B.
bei Gesetzesrevisionen im Arbeitsge-
setz oder im Heimarbeitsgesetz. Unter
den vorgeschlagenen 'organisatorischen
Massnahmen' sind solche für die Schaf-

fung von Frauenstellen, Dokumenta-
tion, Information, Forschung usw. zu-
sammengefasst.

Wie sieht es aus?
Dass die Lohngleichheit längst

nicht erreicht ist, zeigen die Zahlen
der entsprechenden Analyse: Die
Lohndifferenz zwischen Frauen und
Männern beträgt rund 41 Prozent. AI-
lerdings nahm dann die Arbeitsgruppe
aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses
eine 'Selektionskorrektur' vor, und da-
mit reduziert sich dann der Unter-
schied auf 28 Prozent. Davon wurden
rund die Hälfte durch die Faktoren
Ausbildung, Berufserfahrung und Ge-
sundheit wegerklärt, wodurch dann als

'potentielles Ausmass der Diskriminie-
rung' noch 13,8 Prozent blieben.

Was ist eine Selektionskorrektur?
Diese Selektionskorrektur ist ein

typisches Beispiel dafür, wie schwierig
es ist, in einer gedanklich von Männern
geprägten Gesellschaft mit von Män-
nern geschaffenen Gesetzen und von
Männern dirigierter Wirtschaft den
Frauen gerecht zu werden. Die Kor-
rektur besteht nämlich darin, dass man
annimmt, von den gut ausgebildeten
Frauen, die — aus welchen Gründen
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auch immer — nicht berufstätig sind,
würden höhere Löhne erreicht, wenn
sie berufstätig wären. 'Mehreren Mit-
gliedern' der Arbeitsgruppe, die aus

drei Frauen und drei Männern bestand,
erschien die Annahme zweifelhaft,
dass nicht erwerbstätige Frauen mit
potentiell hohem Lohnniveau effektiv
zu diesen Bedingungen Arbeit finden
würden. Eine solche Selektionskorrek-
tur ist denn auch im Ausland teilweise
nicht oder nicht in dieser Form ge-
macht worden.

Kriterien
Eine den Verhältnissen auf dem

Arbeitsmarkt für Frauen nicht gerecht
werdende Betrachtung zeigt sich auch
bei den Kriterien, die für die Lohn-
gleichheit herangezogen werden: dü.v-
MchrngszezY, ßeru/ier/a/zrwMg und Ge-
surzdhezYszwstanc?. Da wird beispiels-
weise dem Umstand nicht Rechnung
getragen, dass in manchen medizini-
sehen Berufen (Paradebeispiel Khan-
kenschwester) die Ausbildung erst mit
18 Jahren oder noch später begonnen
werden kann. Es wird auch nicht die

gesundheitliche Gefährdung gerade in
den medizinischen Berufen beachtet.
Besondere Fähigkeiten der Frauen (sie
sind z.B. bessere Kranführerinnen, weil
sie mehr Fingerspitzengefühl zum ge-
zielten Bedienen haben) oder psychi-
sehe Belastungen in manchen Berufen
werden nicht berücksichtigt.

Ebenfalls verzerrt wird die Sache

dadurch, dass man nur Löhne im glei-
chen Betrieb vergleichen will. Damit
fällt das Problem der niedrigen Löhne
in den sogenannten Frauenberufen
durch die Maschen des Prüfungsnetzes.

Es ist doch so, dass zwar Krankenpfle-
ger und Krankenschwestern dieselben
Löhne haben (meistens), aber dass der
ganze medizinische Sektor niedriger
bewertet ist. In den Besoldungsverord-
nungen der öffentlichen Hand führt
das dazu, dass z.B. die Putzfrau im
Büro mehr verdient als die Putzfrau im
Spital.

Eigenartig mutet auch an, dass

zwar gesehen wird, dass das Heim-
arbeitsgesetz unbefriedigend funktio-
niert. Aber unter den Vorschlägen
figuriert nicht etwa die Revision dieses

Gesetzes durch seine Ausdehnung auf
andere Branchen (z.B. Büroarbeit!).

Zahlreiche wichtige Vorschläge
Es wäre allerdings ungerecht, woll-

te man am Bericht nur Kritik üben. Er
enthält zahlreiche Vorschläge, die po-
Iitisch durchzubringen wichtig, aber
keineswegs leicht sein wird. Dies be-
sonders wenn man sieht, dass schon
die Arbeitsgruppe nicht immer Ein-
stimmigkeit für die Vorschläge erzielte.
Zu diesen Vorschlägen gehören:

die Frauen
zur Beratung und Vermittlung bei
Streitigkeiten aufsuchen können.

Umkehr ü?er 5ewez's/aV, d.h. Frau-
en müssen nur noch die Diskriminie-
rung glaubhaft machen, der Arbeit-
geber hingegen muss den Gegenbeweis
durch Vorlage der den Arbeitnehme-
rinnen nicht zugänglichen Beweismit-
tel erbringen.

Ferbancfek/agerech/ zur Erwirkung
von Feststellungsurteilen (die Lei-
stungs- und Gestaltungsklage würde
weiterhin der Arbeitnehmerin vorbe-
halten bleiben). Dadurch könnten Pro-
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zesse geführt werden, ohne dass die
Arbeitnehmerinnen in Erscheinung
treten.

Der Kzz«G?zgzzzzgs,sc/z«Zz ist auch un-
ter den Massnahmen, die vorgeschlagen
werden. Er ist allerdings erfahrungsge-
mäss von zweifelhaftem Wert, denn es
bestehen zahlreiche Möglichkeiten, ei-
ner Arbeitnehmerin die Stelle ohne
Kündigung zu versauern. Da diese
Massnahme für viele Kreise ein rotes
Tuch ist, fragt es sich, ob man sie nicht
nur für den Fall vorsehen sollte, da
Umkehr der Beweislast und Verbands-
klagerecht nicht durchkommen.

Wichtig und zeitlich dringend ist
die Ausarbeitung von Fzc/zZ/znzezz zum
Problem durch das Büro für die Gleich-
Stellung von Mann und Frau.

Grössere Fraz'zzzgzgkez'Z zm 5 EG
und Pramz'ezzg/ez'cMezY zm FT/EG sind
weitere wichtige und nötige Massnah-

men, ebenso MuZterscha/Zsrerszc/ze-
rung, £7Zerzzur/auö, Kz'zzöeröeZreuuzzgs-
mög/z'c/zkez'Zezz, 7ez7zez'Zaröez'Zsmög/zc/z-
kez'Zezz /ür Marzzz uzzd Frau.

Wie geht es weiter?
Bei allseitig gutem Willen sollte es

möglich sein, eine Vorlage noch in die-
sem Jahr in die Vernehmlassung zu
schicken. Dann könnte auch bis 1991
— quasi zum Zehnjahresjubiläum des
Gleichheitsartikels in der Bundesver-
fassung - darüber abgestimmt werden.
Wie diese Vorlage dann aussehen wird,
ist weitgehend abhängig davon, wie
stark und überzeugend sich die Kämp-
ferlnnen für die Gleichberechtigung in
Vernehmlassung und Parlament durch-
setzen können.

Marie-Theres Larcher

Name warf/J
Schall und Rauch

Heute greife ich in eigener Sache
in die Tasten, und zwar geht es um die
/ezüzge Szc/ze mz'Z öem k/emezz GZrzc/z

(neues Namensrecht).
Die meisten Leute beschweren sich

wohl, weil sie gleich viel wollen wie
die andern. Ich hingegen möchte ganz
einfach gleich wenig wie andere Frau-
en in meiner Situation, nämlich auch
keinen Strich!

Welche Schicksalsgöttin verteilt
bei Euch aus dem Füllhorn der Satz-
zeichen mit lockerer Hand die kleinen
Striche, unbekümmert darum, wohin
sie fallen und ob sie der grossen Mutter
Justitia dort genehm sind? Bei meiner
Schwiegermutter bewährte sich das

System dieser unbeschwerten Muse,
bei mir nicht:

Staatsbürgerin 4/88:

Wir begrüssen herzlich die
folgenden neuen Mitglieder:
Elisabeth Hartmann-Haug
Winterthur
Marlies Hänseler-Fink
Zürich

Staatsbürgerin 1/89:

Wir begrüssen herzlich die
folgenden neuen Mitglieder:
Helen Rollier Fink
8049 Zürich

Brigitte Wegmann-Schmid
8404 Winterthur
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